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►AKTUELL: BEI MEHREREN WERTPAPIERDEPOTS GGF. BIS 15.12.2011 VERLUSTBESCHEINIGUNG BEANTRAGEN 

Seit Einführung der Abgeltungsteuer sind mit Wert-
papieren des Privatvermögens realisierte Kursge-
winne und -verluste umfassender einkommensteu-
erpflichtig. Regelmäßig werden Verluste bei einem 
(inländischen) Kreditinstitut mit Gewinnen verrech-
net. Gemäß § 43a Abs. 3 Einkommensteuergesetz hat 
das Kreditinstitut einen allgemeinen „Verlustver-
rechnungstopf“ zu bilden sowie einen speziellen 
Verlustverrechnungstopf für Verluste aus Aktien-
verkäufen. Damit werden negative Kapitalerträge 
einschließlich gezahlter Stückzinsen bis zur Höhe 
der positiven Kapitalerträge ausgeglichen. Verluste 
aus Aktienverkäufen werden jedoch nur mit Gewin-
nen aus Aktienverkäufen ausgeglichen.  
Ein solcher Verlustausgleich findet auch zwischen 
Konten von Ehegatten statt, selbst wenn es sich um 
Einzelkonten handelt. Nicht ausgeglichene Verluste 

werden auf das nächste Kalenderjahr übertragen. 
Auf positive Salden wird Kapitalertragsteuer, Soli-
daritätszuschlag und ggf. Kirchensteuer erhoben. 
Der Verlustausgleich findet dort seine Grenzen, wo 
ein Steuerpflichtiger bzw. ein Ehepaar per Saldo bei 
einem Kreditinstitut Verluste und bei einem anderen 
Kreditinstitut Gewinne aus Kapitalvermögen erzielt. 
Dann kann der Verlustausgleich nur realisiert wer-
den, indem man bis zum 15.12. des jeweiligen Ka-
lenderjahres – also in Unkenntnis der Ereignisse der 
letzten Wochen des Jahres – einen unwiderruflichen 
Antrag auf Ausstellung einer Verlustbescheinigung 
stellt. Mit einer solchen Bescheinigung können die 
Verluste dann im Rahmen der Einkommensteuer-
veranlagung mit dem bei einem anderen Kreditinsti-
tut erzielten Gewinn verrechnet werden. Ggf. ver-
bleibt nur noch wenig Zeit zum Handeln. 

►FÄLLIGKEITSTERMINE STEUERN UND SOZIALVERSICHERUNG DEZEMBER 2011 UND JANUAR 2012 
 

S T E U E R A R T F Ä L L I G K E I T 

Lohnsteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag1 12.12.2011 10.01.2012 

Einkommensteuer, Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag 12.12.2011 – 

Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag 12.12.2011 – 

Umsatzsteuer2 12.12.2011 10.01.2012 

Umsatzsteuer-Sondervorauszahlung – – 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten3 15.12.2011 13.01.2012 

Gewerbesteuer – – 

Grundsteuer – – 

Ende der Schonfrist obiger Steuerarten3 – – 

Sozialversicherung5 28.12.2011 27.01.2012 

Kapitalertragsteuer, Solidaritätszuschlag Seit dem 01.01.2005 sind die Kapitalertragsteuer sowie der darauf entfallende 
Solidaritätszuschlag zeitgleich mit einer erfolgten Gewinnausschüttung an An-
teilseigner an das zuständige Finanzamt abzuführen. 

 

1 Für den abgelaufenen Monat; bei Vierteljahreszahlern nach Quartalsende für das abgelaufene Kalendervierteljahr. 
2 Für den abgelaufenen Monat; bei Dauerfristverlängerung für den vorletzten Monat; bei Vierteljahreszahlern nach Quartalsende (bei Dau-

erfristverlängerung einen Monat später) für das vorangegangene Kalendervierteljahr. 
3 Umsatzsteuervoranmeldungen und Lohnsteueranmeldungen müssen grundsätzlich bis zum 10. des dem Anmeldungszeitraum folgenden 

Monats (auf elektronischem Weg) abgegeben werden. Fällt der 10. auf einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, ist der nächste Werktag der 
Stichtag. Bei einer Säumnis der Zahlung bis zu drei Tagen werden keine Säumniszuschläge erhoben. Eine Überweisung muss so frühzeitig 
erfolgen, dass die Wertstellung auf dem Konto des Finanzamts am Tag der Fälligkeit erfolgt. Bei Zahlung durch Scheck ist seit dem 
01.01.2007 zu beachten, dass die Zahlung erst drei Tage nach Eingang des Schecks beim Finanzamt als erfolgt gilt. Die Schonfristendet da-
mit entsprechend früher. Es sollte stattdessen eine Einzugsermächtigung erteilt werden. 

5 Die Fälligkeitsregelungen der Sozialversicherungsbeiträge sind einheitlich auf den drittletzten Bankarbeitstag des laufenden Monats vor-
gezogen worden. Um Säumniszuschläge zu vermeiden, empfiehlt sich das Lastschriftverfahren. Bei allen Krankenkassen gilt ein einheitli-
cher Abgabetermin für die Beitragsnachweise. Diese müssen dann bis spätestens zwei Arbeitstage vor Fälligkeit an die jeweilige Einzugs-
stelle übermittelt werden. Wird die Lohnbuchführung durch extern Beauftragte erledigt, sollten die Lohn- und Gehaltsdaten etwa 10 Tage 
vor dem Fälligkeitstermin an den Beauftragten übermittelt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Fälligkeit auf einen Montag oder auf 
einen Tag nach Feiertagen fällt. 



PROF. DR. MICHAEL SCHEFCZYK 
STEUERBERATER 
FACHBERATER FÜR INTERNATIONALES STEUERRECHT 

MANDANTENBRIEF DEZEMBER 2011 
SEITE 2 

 

STEUERBERATER PROF. DR. MICHAEL SCHEFCZYK ∙ SELLINER STR. 10 ∙ 01109 DRESDEN ∙ TEL. 03 51-4 59 56 40 ∙ MICHAEL@SCHEFCZYK.NET ∙ WWW.STB-SCHEFCZYK.DE 

►UNTERNEHMER / BETEILIGUNGEN 

Steuerabzug bei Bauleistungen: Folgebescheini-
gung beantragen 
Der Auftraggeber (Leistungsempfänger) einer Bau-
leistung ist verpflichtet, von der Gegenleistung 15 % 
einzubehalten und an das Finanzamt abzuführen. 
Demzufolge darf der Empfänger der Bauleistung 
nur den um den Steuerabzug geminderten Preis an 
den Bauunternehmer auszahlen. Die Abzugsver-
pflichtung tritt ein, wenn der Empfänger der Bau-
leistung ein Unternehmer i. S. d. Umsatzsteuerrechts 
(auch wenn er nur umsatzsteuerfreie Vermietungs-
umsätze tätigt) oder eine juristische Person des öf-
fentlichen Rechts (z. B. eine Gemeinde) ist. 
Der Empfänger der Bauleistung (Leistungsempfän-
ger) muss den Steuerabzug nicht vornehmen, wenn 
· der Bauunternehmer eine gültige, durch das Fi-

nanzamt ausgestellte Freistellungsbescheinigung 
vorlegen kann oder 

· die an den Bauunternehmer zu zahlende Gegen-
leistung im laufenden Kalenderjahr voraussicht-
lich 5.000 Euro nicht übersteigt. Bei Leistungs-
empfängern, die ausschließlich umsatzsteuerfreie 
Vermietungsumsätze erbringen (Vermieter), er-
höht sich diese Bagatellgrenze auf 15.000 Euro. 
Zur Ermittlung der Bagatellgrenzen sind alle im 
Kalenderjahr an den Leistungsempfänger er-
brachten und voraussichtlich zu erbringenden 
Bauleistungen zusammenzurechnen. 

Nach einem Schreiben des Bundesministeriums der 
Finanzen sind auf unbeschränkte Zeit erteilte Frei-
stellungsbescheinigungen nur für drei Jahre gültig. 
Eine Folgebescheinigung ist auszustellen, wenn der 
Antrag sechs Monate vor Ablauf der Geltungsdauer 
gestellt wird. 
Hinweis: Betroffene Bauunternehmer und Hand-
werker sollten ihre Bescheinigungen prüfen und ggf. 
noch in diesem Jahr einen neuen Antrag stellen. 

Überprüfung der Gesellschafter-Geschäftsführer-
bezüge vor dem 01.01.2012 
Aufgrund eines Urteils des Bundesfinanzhofs aus 
dem Jahre 1994 sind die Jahresgesamtbezüge eines 
Gesellschafter-Geschäftsführers in ein Festgehalt (in 
der Regel mindestens 75 %) und in einen Tantieme-
anteil (in der Regel höchstens 25 %) aufzuteilen. Der 
variable Tantiemeanteil ist in Relation zu dem er-
warteten Durchschnittsgewinn auszudrücken. 
Die Tantieme ist anlässlich jeder Gehaltsanpassung, 
spätestens jedoch nach Ablauf von drei Jahren auf 
ihre Angemessenheit zu überprüfen. Falls die Bezü-
ge zuletzt im Jahre 2008 für die Jahre 2009-2011 fest-
gelegt worden sind, muss noch vor dem 01.01.2012 
eine Neuberechnung erfolgen. Dabei muss auch be-
achtet werden, dass die Gesamtbezüge im Einzelfall 

angemessen sind. So kann es notwendig sein, die 
Tantieme und die Gesamtbezüge - z. B. wegen wei-
terer Bezüge aus anderen Tätigkeiten - auf einen be-
stimmten Höchstbetrag zu begrenzen. 
Sowohl die Neufestsetzung als auch sämtliche Än-
derungen der Bezüge sind grundsätzlich im Voraus 
durch die Gesellschafterversammlung festzustellen. 
Hinweis: Aufgrund der Vielzahl der Urteile zu die-
sem Themengebiet ist es sinnvoll, die Bezüge insge-
samt mit dem Steuerberater abzustimmen. 

Wertpapiere eines Freiberuflers sind nur durch 
eindeutige Widmung als gewillkürtes Betriebs-
vermögen anzuerkennen 
Der Bundesfinanzhof hat entschieden, unter welchen 
Bedingungen ein Freiberufler Verluste aus dem Ver-
kauf von Wertpapieren geltend machen kann: 
Zunächst müssen die Wertpapiere nach ihrer Art 
objektiv und subjektiv geeignet sein, dem Betrieb zu 
dienen und ihn zu fördern. Der Kauf darf nur aus 
betrieblichen Gründen erfolgen. Es reicht nicht aus, 
wenn es dem Freiberufler im Wesentlichen nur auf 
die Wertpapier-Erträge ankommt. Außerdem müs-
sen die Wertpapiere durch einen verbindlichen 
Widmungsakt als Betriebsvermögen ausgewiesen 
werden. Dies muss unmissverständlich, zeitnah und 
unumkehrbar dokumentiert werden. 
Nach Auffassung des Bundesfinanzministeriums hat 
diese Dokumentation in einer Form zu erfolgen, die 
Zweifel in Bezug auf die Zuordnung des Wirt-
schaftsguts zum gewillkürten Betriebsvermögen so-
wie deren Zeitpunkt ausschließt. Der Nachweis kann 
insbesondere durch eine zeitnahe schriftliche Erklä-
rung gegenüber dem zuständigen Finanzamt er-
bracht werden. 

►ARBEITGEBER / ARBEITNEHMER 

Lohnsteuerkarte erst ab 2013 elektronisch 
Das Bundesministerium der Finanzen (BMF) weist 
darauf hin, dass die bisherige Papier-Lohnsteuerkar-
te doch erst ab dem 01.01.2013 durch die elektroni-
sche Lohnsteuerkarte ersetzt wird. 
Für 2012 bleibt es bei dem bisherigen Verfahren 
(Fortgeltung Lohnsteuerkarte 2010 bzw. Ersatzbe-
scheinigung). Für die Zeit ab 2013 ist zu beachten: 
· Sämtlichen Arbeitnehmerinnen und Arbeitneh-

mern werden ihre so genannten Elektronischen 
Lohnsteuerabzugsmerkmale (ELStAM) in einem 
Schreiben übersandt. 
· Die Daten sollten sofort geprüft werden. 
· Änderungen können ausschließlich beim zu-

ständigen Finanzamt beantragt werden. 
· Fragen zu dem Thema werden auf der Home-

page www.bundesfinanzministerium.de des 
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BMF beantwortet. Dort können auch Formula-
re abgeholt werden. 

· Besteht das Arbeitsverhältnis über den 31.12.2012 
hinaus, wird der Arbeitgeber i. d. R. bereits alle 
Daten für den Lohnsteuerabzug haben. 

· Bei einem Wechsel des Arbeitgebers müssen Ar-
beitnehmer und Arbeitnehmerinnen dem neuen 
Arbeitgeber ab 01.01.2013 nur noch ihre Identifi-
kationsnummer und ihr Geburtsdatum angeben 
und mitteilen, ob es sich um ein Haupt- oder um 
ein Nebenarbeitsverhältnis handelt. 

· Lohnsteuerfreibeträge werden nicht übernom-
men. Damit die Freibeträge berücksichtigt wer-
den können, müssen diese im Lohnsteuerermäßi-
gungsverfahren für 2013 beantragt werden. 

Neue Beitragsbemessungsgrenzen ab 01.01.2012 
Ab 01.01.2012 gelten voraussichtlich folgende Werte 
in der Sozialversicherung: 
 

 2012 
jährlich 

€ 

2011 
jährlich 

€ 
West 
Krankenversicherung 45.900,00 44.550,00 
Pflegeversicherung 45.900,00 44.550,00 
Rentenversicherung 67.200,00 66.000,00 
Arbeitslosenversiche-
rung 

67.200,00 66.000,00 

Ost 
Krankenversicherung 45.900,00 44.550,00 
Pflegeversicherung 45.900,00 44.550,00 
Rentenversicherung 57.600,00 57.600,00 
Arbeitslosenversiche-
rung 

57.600,00 57.600,00 

 
Die für die Beurteilung der Krankenversicherungs-
pflicht geltenden Jahresarbeitsentgeltgrenzen betra-
gen für die bei einer gesetzlichen Krankenkasse ver-
sicherten Arbeitnehmer 50.850 € (= 4.237,50 € monat-
lich). Für die bereits am 31.12.2002 in der Privaten 
Krankenversicherung versicherten Beschäftigten be-
trägt die Grenze 45.900 € (= 3.825,00 € monatlich). 

Kündigung wegen Verletzung der Meldepflicht 
bei Krankheit 
Ein Vorarbeiter in der Flugzeuginnenreinigung war 
seit sechzehn Jahren für seinen Arbeitgeber tätig. In 
den letzten sechs Jahren fehlte er wiederholt krank-
heitsbedingt. In sieben Fällen hatte er seine Krank-
heiten trotz Abmahnung nicht unverzüglich ange-

zeigt. Daher kündigte sein Arbeitgeber außerordent-
lich fristlos, hilfsweise ordentlich.  
Die außerordentliche Kündigung war unwirksam, 
weil ein wichtiger Grund fehlte. 
Ein wichtiger Grund liegt vor, wenn dem Kündi-
genden die Fortsetzung des Arbeitsverhältnisses 
auch nur bis zum Ablauf der ordentlichen Kündi-
gungsfrist nicht mehr zugemutet werden kann. Als 
wichtiger Grund für eine außerordentliche Kündi-
gung muss die wiederholte Verletzung der Melde-
pflicht als beharrliche Arbeitspflichtverletzung zu 
werten oder dadurch ein erheblicher Schaden ent-
standen sein. 
Im entschiedenen Fall lagen über die Gesamtdauer 
des Arbeitsverhältnisses zwischen den einzelnen 
Verstößen längere Zeiträume und es gab Krank-
heitszeiträume, in denen der Kläger seinen Ver-
pflichtungen nachgekommen ist. Der Arbeitgeber 
musste daher nicht erwarten, dass der Arbeitnehmer 
jederzeit wieder seine Pflichten missachten werde. 
Die ordentliche Kündigung aber war als verhaltens-
bedingte, sozial gerechtfertigte Kündigung wirksam. 
Die Flugzeuginnenreinigung kann jeweils nur in ei-
nem engen zeitlichen Fenster erledigt werden. Dafür 
muss das eingeteilte Personal zu den vorgegebenen 
Zeiten erscheinen oder im Verhinderungsfall unver-
züglich das Nichterscheinen mitteilen, damit der 
Arbeitgeber kurzfristig anderweitig den Personal-
einsatz disponieren kann. Die wiederholt ausblei-
bende Mitteilung einer Arbeitsunfähigkeit verletzte 
die Geschäftsinteressen des Arbeitgebers in erhebli-
cher Weise. Er ist bei seinem Geschäft auf verlässli-
che Mitarbeiter angewiesen. Diese Verlässlichkeit 
war nicht mehr gegeben. Die lange Beschäftigungs-
dauer bildete kein ausreichendes Gegengewicht für 
ein vorrangiges Interesse des Arbeitnehmers am 
Fortbestand des Arbeitsverhältnisses. 

Auswirkungen eines Lohnsteuerklassenwechsels 
auf eine Nettolohnvereinbarung 
Treffen Arbeitsvertragsparteien eine Nettolohnver-
einbarung, so bleibt der Arbeitgeber grundsätzlich 
auch dann zur Zahlung des vereinbarten Nettolohns 
verpflichtet, wenn der Arbeitnehmer die Steuerklas-
se wechselt. Dies hat das Landesarbeitsgericht Düs-
seldorf entschieden. 
Es ging um eine Arzthelferin, der ein Nettolohn von 
1.500 € zugesagt worden war. Zum damaligen Zeit-
punkt wurde ihr Gehalt nach der Lohnsteuerklasse I 
versteuert. Anschließend heiratete sie, so dass sie in 
die Steuerklasse V wechselte. Für Januar und Febru-
ar 2009 führte die Arbeitgeberin Lohnsteuer nach 
der Steuerklasse V ab und zahlte der Klägerin den 
verbleibenden Nettobetrag aus, der aber unter 
1.500 € lag. Die Klägerin machte die entsprechenden 
Nettolohndifferenzen geltend. 
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Die Arbeitgeberin argumentierte, wenn sie verpflich-
tet sei, auch bei der Lohnsteuerklasse V 1.500 € zu 
zahlen, würde sie durch den erhöhten Bruttolohn 
wirtschaftlich erheblich belastet und die Klägerin im 
Gegenzug unangemessen begünstigt. Die klagende 
Arbeitnehmerin hielt dem entgegen, die Beklagte sei 
unabhängig von der zu Grunde liegenden Steuer-
klasse verpflichtet, ihr monatlich 1.500 € netto zu 
zahlen. Der Arbeitsvertrag enthalte keinerlei Mög-
lichkeit, ihr Nettogehalt zu reduzieren. 
Das Landesarbeitsgericht schloss sich der Auffas-
sung der Klägerin an. 

►GRUNDSTÜCKSEIGENTÜMER / MIETER 

Überprüfung der Miethöhe zum 01.01.2012 bei 
verbilligter Vermietung 
Bei verbilligter Vermietung von Wohnungen sowohl 
an Angehörige als auch an fremde Dritte beträgt die 
Grenze 66 % der ortsüblichen Marktmiete. Deshalb 
ist Folgendes zu beachten: 
· Beträgt die vereinbarte Miete mindestens 66 % 

der ortsüblichen Marktmiete, dann sind die mit 
den Mieteinnahmen zusammenhängenden Wer-
bungskosten voll abzugsfähig. 

· Liegt der Mietzins unterhalb von 66 % der orts-
üblichen Marktmiete, können die Aufwendungen 
nur entsprechend dem entgeltlichen Anteil der 
Vermietung geltend gemacht werden.  

Aus diesem Grund sollten bestehende Mietverträge 
kurzfristig darauf geprüft werden, ob sie den übli-
chen Konditionen entsprechen und auch so durchge-
führt werden. Dies gilt auch für die zu zahlenden 
Nebenkosten. Insbesondere sollte die Höhe der Mie-
te geprüft und zum 01.01.2012 ggf. angepasst wer-
den. Dabei empfiehlt es sich, nicht bis an die äußers-
ten Grenzen heranzugehen. Eine Totalüberschuss-
prognose ist in allen Fällen nicht mehr erforderlich. 
Der Mietvertrag muss insbesondere bei Vermietung 
an Angehörige einem Fremdvergleich (Vermietung 
an fremde Dritte) standhalten, weil er sonst steuer-
rechtlich nicht anerkannt wird. 

Vorgaben zu Schönheitsreparaturen beschränken 
den persönlichen Bereich des Mieters und sind 
unzulässig 
Die Rechtsprechung ist voller Entscheidungen über 
Klauseln in Mieterverträgen. Das Landgericht Frei-
burg hatte darüber zu befinden, ob die Vorgabe 
wirksam sei, dass ein Mieter nur nach Zustimmung 
des Vermieters von der bisherigen Ausführungsart 
bei Schönheitsreparaturen erheblich abweichen darf. 
Das Gericht sah eine solche Klausel als unzulässig 
an. Die Klausel sei unklar und benachteilige den 
Mieter in unangemessener Art und Weise. Dies hat 
zur Folge, dass die gesamte Klausel, mit der die 

Pflicht zu Schönheitsreparaturen vom Vermieter auf 
den Mieter übertragen wird, keine Anwendung 
mehr findet. Denn dadurch wäre der Mieter zu sehr 
in seinem persönlichen Lebensbereich eingeschränkt. 
Vermieter und Mieter sollten sich vor dem Hinter-
grund der zahlreichen Gerichtsentscheidungen die 
auf dem Markt angebotenen Musterverträge zur 
Vermeidung von Streitigkeiten sehr genau ansehen. 

►UMSATZSTEUER 

Abgabe von standardisiert zubereiteten Speisen an 
einem Imbissstand mit nur behelfsmäßigen Ver-
zehrvorrichtungen unterliegt dem ermäßigten Um-
satzsteuersatz 
Der Bundesfinanzhof hat in einer weiteren Entschei-
dung bestätigt, dass die Abgabe von standardisiert 
zubereiteten Speisen an Imbissständen dem ermä-
ßigten Umsatzsteuersatz unterliegt. Voraussetzung 
ist, dass der Unternehmer lediglich behelfsmäßige 
Verzehrvorrichtungen zur Verfügung stellt. Hierzu 
zählen die Verkaufstheke, um den Imbissstand lau-
fende Ablagebretter und weitere Ablagemöglichkei-
ten ohne Sitzgelegenheiten. Stellt der Unternehmer 
(auch) Tische mit Sitzgelegenheiten zur Verfügung, 
muss er die Umsätze trennen in Außer-Haus-
Verkauf und Verzehr an behelfsmäßigen Verzehr-
vorrichtungen (ermäßigter Steuersatz) und Verzehr 
an Tischen mit Sitzgelegenheit (voller Steuersatz). 
Fehlt es an geeigneten Aufzeichnungen, kann der 
Umsatz, der auf die Speisen zum Verzehr an be-
helfsmäßigen Verzehrvorrichtungen und an Tischen 
mit Sitzgelegenheit entfällt, z. B. anhand der Plätze 
geschätzt werden. 

Umsatzsteuerfreie innergemeinschaftliche Liefe-
rung setzt ordnungsgemäßen Belegnachweis vo-
raus 
Eine innergemeinschaftliche Lieferung ist regelmäßig 
nur umsatzsteuerfrei, wenn ihre Voraussetzungen 
durch ordnungsgemäße Belege nachgewiesen wer-
den. Dies setzt u. a. voraus, dass in der Rechnung 
auf die Steuerfreiheit der Lieferung als innergemein-
schaftliche Lieferung hingewiesen wird. 
Holt der Abnehmer den Gegenstand selbst oder 
durch einen Beauftragten ab, muss der Abholende 
versichern, den Gegenstand in einen anderen EU-
Mitgliedstaat zu verbringen. Diese Erklärung muss 
gegenüber dem leistenden Unternehmer abgegeben 
werden. Eine Erklärung, die gegenüber einer dritten 
Person abgegeben wird und den leistenden Unter-
nehmer nicht namentlich bezeichnet, reicht jedenfalls 
nicht aus. 
Sind die Belege z. B. im vorgenannten Umfang for-
mell unvollständig, kommt eine Steuerfreiheit aus 
Gründen des Vertrauensschutzes nicht in Betracht. 


